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Überschrift, Beschlussvorschlag

Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen 
(Straßenausbau-beitragssatzung)

„Die Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung wird in der als Anlage 1 beigefügten 
Fassung beschlossen.“
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Die letzte Anpassung der Straßenausbaubeitragssatzung (ABS) erfolgte 2000. Aufgrund der 
Weiterentwicklung der Rechtsprechung, u. a. des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, zum 
Straßenausbaubeitragsrecht ist eine Satzungsänderung nach nunmehr zehn Jahren 
unumgänglich. 

Von der Verwaltung wird der Weg einer Neufassung gewählt, da durch die vorgeschlagenen 
Änderungen die Abrechnungsmodalitäten grundlegend umgestellt werden.

In der als Anlage 2 beigefügten Synopse sind die Satzungsänderungen dargestellt und ausführlich 
begründet. Zur besseren Übersicht werden die wesentlichen Anpassungen nachfolgend 
vorgestellt.

1. Aufwandsverteilung für Außenbereichsgrundstücke:

Im Straßenausbaubeitragsrecht sind (anders als im Erschließungsbeitragsrecht) auch 
Außenbereichsgrundstücke zu beteiligen. Deshalb muss ein Verteilungsmaßstab für 
den Fall bestehen, dass in einem Abrechnungsgebiet Innen- und Außenbereichsflächen 
zusammentreffen. Der Verteilungsmaßstab muss eine angemessene vorteilsrelevante 
Berücksichtigung der Außenbereichsflächen ermöglichen.

bisher: Der Gesamtaufwand der Straßenausbaumaßnahme wird auf Innen- und 
Außenbereichsgrundstücke im Verhältnis der zweifachen Frontlänge zur einfachen 
Frontlänge aufgeteilt (Vorteilsbemessung in Sonderfällen). Anschließend werden die 
Straßenausbaubeiträge für die Innen- und Außenbereichsgrundstücke in zwei 
getrennten Verteilungsberechnungen ermittelt.

neu: Für Innen- und Außenbereichsgrundstücke wird eine gemeinsame Verteilungsberechnung 
durchgeführt. Die notwendige Differenzierung erfolgt durch die entsprechenden 
Nutzungsfaktoren, die sich an die für bebaubare Grundstücke in 
beplanten Gebieten und im unbeplanten Innenbereich maßgebenden Nutzungsfaktoren 
anlehnen.

Für die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer/innen wird durch den Wegfall der 
Vorverteilung eine bessere Verständlichkeit der Abrechnungspraxis erreicht.

2. Vollgeschossmaßstab:

Bei der Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes wird auf den Vollgeschossmaßstab abgestellt. 
Wird der Vollgeschossmaßstab gewählt, ist eine Ermessensentscheidung erforderlich, die 
ausdrückt, in welchem Umfang steigende Vollgeschosse eine höhere Beitragsbelastung nach 
sich ziehen sollen.

bisher: Die Stufung der Belastung durch mehrgeschossige Bebauung ist an die zulässige 
Geschossflächenzahl gekoppelt. Für eingeschossige Bebauung beträgt der 
Nutzungsfaktor 1,0. Für das zweite und das dritte Vollgeschoss erhöht er sich um je 0,25. 
Für 4. und 5. Geschosse beträgt er 1,75 bzw. für 6. und 7. Geschosse 2,0 - darüber 
hinaus erhöht er sich je drei Vollgeschossen um weitere 0,25.

neu: Für eingeschossige Bebauung beträgt der Nutzungsfaktor 1,0. Für jedes weitere 
Vollgeschoss erhöht er sich um 0,25.

Da jedes zusätzliche Vollgeschoss einen erhöhten Erschließungsverkehr und damit eine erhöhte 
Inanspruchnahme auslösen kann, hat die Rechtsprechung eine lineare Steigerung empfohlen. 
Die z. Zt. bestehende Rechtsunsicherheit bei der Veranlagung von mehrgeschossigen bebauten 
Grundstücken entfällt.
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Schließlich werden vorhandene Regelungslücken im Satzungstext ausgefüllt/korrigiert, u. a. um 
der sich nach der Beschlusslage entwickelten gängigen Abrechnungspraxis Folge zu leisten.

3. Außenbereichsstraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG:

Mit der Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung 1993 sollte die Beitragspflicht insgesamt 
abgeschafft werden. Aufgrund eines Urteiles des Verwaltungsgerichts Braunschweig hätte der 
Anteilssatz von 15. v. H. auf 30 v. H. für die Fahrbahn erhöht werden müssen. Eine 
Mehrbelastung der Grundstückseigentümer war vom Rat nicht gewünscht. Die im damaligen 
Beschlusstext vorgenommene Änderung führte zu der (nicht gewollten) beitragsrechtlichen 
Situation, die jetzt berichtigt wird.

bisher: Die Satzungsregelung für Baumaßnahmen an Außenbereichsstraßen ist nicht eindeutig.

 neu: Die Beitragsfreiheit  für Außenbereichsstraßen wird festgeschrieben.

4. Straßenbäume:

Zum Zeitpunkt des Erlasses der Straßenausbaubeitragssatzung war davon ausgegangen 
worden, dass Bäume im Straßenausbaubeitragsrecht nicht abrechenbar sind. Die 
Rechtsprechung hat inzwischen die Beitragspflicht für Bäume bejaht. Um die Beschlusslage 
weiterhin umsetzen zu können, sind Straßenbäume als nicht beitragspflichtig in der Satzung zu 
definieren.

bisher: Satzungsgemäß könnten Straßenbäume z. B. als Teile des Gehweges abgerechnet 
werden.

neu: Die Beitragsfreiheit für Straßenbäume wird festgeschrieben.

5. Verkehrsberuhigte Mischfläche:

Für eine als verkehrsberuhigte Mischfläche ausgestaltete Straße mit starkem innerörtlichem 
Verkehr bedarf es eines gesonderten Anteilssatzes.

bisher: keine Regelung

neu: 50 % des Aufwandes sind beitragsfähig.

6. Artzuschlag für gewerblich genutzte Hochhäuser (18 und mehr Vollgeschosse):

Nach der ständigen Rechtsprechung soll der Artzuschlag eine angemessene vorteilsgerechte 
Beitragsmehrbelastung gewährleisten. Zur Vermeidung einer Regelungslücke muss deshalb der 
Artzuschlag ab dem 18. Vollgeschoss nochmals um 0,5 erhöht werden. Eine vorteilsgerechte 
Beitragsmehrbelastung wäre mit der derzeitigen Regelung in diesen Fällen nicht gegeben.

bisher: keine Regelung

neu: Der Artzuschlag ab dem 18. Vollgeschoss erhöht sich um weitere 0,5.

Diese Regelungslücken sollen rückwirkend geschlossen werden. Eine beitragsrechtliche 
Abrechnung von Außenbereichsstraßen i. S. v. § 47 Nr. 2 NStrG und Straßenbäumen wurde 
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entsprechend der vorliegenden Beschlusslage nicht durchgeführt. Eine Beitragspflicht für eine 
verkehrsberuhigte Mischfläche bei einer Straße mit starkem innerörtlichem Verkehr oder eine 
weitere Erhöhung des Artzuschlags ab dem 18. Vollgeschoss lag bislang nicht vor.

Für einzelne Vorschriften ist es deshalb notwendig, eine Rückwirkung bis zum 1. März 1983, dem 
erstmaligen Inkrafttreten der Straßenausbaubeitragssatzung, vorzusehen, um bestehende 
Rechtsunsicherheiten der zurzeit angewendeten Satzung zu heilen.

Für Straßenausbaumaßnahmen, welche vor dem Inkrafttreten dieser Neufassung vom 
Verwaltungsausschuss beschlossen, begonnen oder fertiggestellt worden sind, findet die 
Straßenausbaubeitragssatzung vom 13. Juli 1999 in der Fassung der 1. Änderung vom 
28. März 2000 weiterhin Anwendung.

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich durch die Neufassung nicht. Durchgeführte 
Vergleichsberechnungen abgerechneter Maßnahmen belegen, dass die Verschiebungen 
grundsätzlich nur marginale Veränderungen der einzelnen Beiträge mit sich bringen. Die 
Belastungen für die Grundstückseigentümer insgesamt erhöhen sich nicht. Die Stadt generiert 
durch die Satzungsänderung keine Mehreinnahmen.

I. V.

gez.

Zwafelink

Anlagen:
Anlage 1: Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung
Anlage 2: Synopse
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Anlage 1

		Satzung


über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen 
(Straßenausbaubeitragssatzung) vom 11. Mai 2010



		Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. Nr. 27/2006 S. 473), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. Nr. 22/2009 S.366) und des § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. Nr.3/2007 S.41), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. Nr.11/2009 S. 191)  hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 11. Mai 2010 folgende Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen:






		§ 1


Allgemeines


(1) Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Verkehrsanlagen), für die sie Träger der Straßenbaulast ist, Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. Die Beiträge werden von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten erhoben, denen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile (Anliegervorteile) geboten werden. Dies gilt nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), erhoben werden können.

(2) Beiträge werden nicht erhoben für 


1. die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Absatz 1 genannten Einrichtungen,


2. Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnellverkehr von Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen),


3. Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen,


4. Fahrbahnbreiten, die im Durchschnitt auf gerader Strecke 6,50 m übersteigen - mit Ausnahme von Kreuzungs- und Einmündungsbereichen sowie der Rinnen und Randstreifen. Die durchschnittliche Breite wird ermittelt, indem die Fahrbahnfläche der Anlage durch deren Länge (Achse) geteilt wird. Die Einschränkung in der Fahrbahnbreite gilt nicht für Straßen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie für Mischflächen für die gleichberechtigte Nutzung durch alle Verkehrsteilnehmer und Fußgängerzonen.


5. für Gemeindeverbindungsstraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBl. S. 59), zuletzt geändert durch die §§ 38 und 60 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 372) und


6. für Straßenbäume.





		§ 2


Umfang des beitragsfähigen Aufwandes


(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Aufwendungen für

1. den Erwerb (einschl. der Erwerbsnebenkosten) der benötigten Grundflächen. Hierzu gehört auch der Wert der hierfür von der Stadt bereitgestellten eigenen Grundstücke im Zeitpunkt der Bereitstellung.


2. die Freilegung der Flächen,


3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von


a) 
Fahrbahnen, Mischflächen, Fußgängerzonen und Wirtschaftswegen,


b)
Randsteinen und Schrammborden,


c)
Rad- und Gehwegen sowie gemeinsamen Rad- und Gehwegen,


d)
Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Bankette,


e)
Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der Anlage,


f)
Böschungen, Schutz- und Stützmauern,


g)
Parkflächen, auch Standstreifen und Haltebuchten mit Ausnahme von Haltestellenbuchten als Bestandteile der Anlage,


h)
Grünanlagen als Bestandteil der Verkehrsanlage,


i)
besonderen Maßnahmen, die der Verkehrsberuhigung dienen, wie Blumenbeete, Sitzgruppen oder eine besondere Gestaltung des Ausbaues (z. B. Verengungen, Aufpflasterungen, farbige Umpflasterungen usw.). Hierzu gehören auch die Aufwendungen für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Verkehrsanlagen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderungen des Anlagenniveaus.


4. die Herstellung und Erweiterung von Beleuchtungseinrichtungen,


5. die Kosten, die einem Dritten, dessen sich die Stadt bedient, entstehen, soweit sie dem Dritten von der Stadt geschuldet werden.


(2) Die Stadt kann durch Satzung bestimmen, dass auch nicht in Absatz 1 genannte Aufwendungen der Maßnahme zum beitragsfähigen Aufwand gehören. In der Satzung ist der beitragsfähige Aufwand konkret zu bezeichnen und der vom Beitragspflichtigen zu tragende Anteil festzusetzen. Die Satzung ist vor Beginn der Maßnahme öffentlich bekanntzumachen.


(3) Bei öffentlichen Verkehrsanlagen im Sinne des § 47 Nr. 3 (Außenbereichsstraßen) des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBl. S. 59), zuletzt geändert durch die §§ 38 und 60 des Gesetzes vom 
28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 372), gehören die Aufwendungen nach Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c, g, h, i und Nr. 4 nicht zum beitragsfähigen Aufwand; Abs. 2 gilt entsprechend.



		§ 3


Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes


(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt.


(2) Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln oder bei seiner Ermittlung mehrere Maßnahmen zu einer Abrechnungseinheit zusammenfassen. Die Entscheidung über die Aufwandsspaltung oder die Bildung von Abschnitten oder Abrechnungseinheiten trifft der Rat.








		§ 4


Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand


(1) Die Stadt trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der Einrichtungen durch die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.


(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt


1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr 
dienen, einschl. Wohnwege und verkehrsberuhigte Wohnstraßen
75 v. H.


2. bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr


a) für Fahrbahnen, Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Radwege sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern
 40 v. H.


b) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung, 
gemeinsame Geh- und Radwege sowie für Beleuchtungseinrichtungen
50 v. H.


c) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege sowie für Grünanlagen
als Bestandteil der Anlage
60 v. H.


d) für Parkflächen (auch Standstreifen und Haltebuchten)
70 v. H.


e) für verkehrsberuhigte Mischflächen
50 v. H.


3. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr
  dienen,


a) für Fahrbahnen, Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Radwege sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern
30 v. H.


b) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung, 
gemeinsame Geh- und Radwege sowie für Beleuchtungseinrichtungen
40 v. H.


c) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege sowie für Grünanlagen
 als Bestandteil der Anlage
50 v. H.


d) für Parkflächen (auch Standstreifen und Haltebuchten)
60 v. H.


4. bei Fußgängerzonen und beim Umbau von öffentlichen Verkehrsanlagen in Fußgängerzonen


a) ohne Linienbus- bzw. Stadtbahnverkehr
50 v. H.


b) mit Linienbus- bzw. Stadtbahnverkehr
40 v. H.


5. bei Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und beim Umbau von öffentlichen 
Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, zu verkehrsberuhigten Anlagen, z. B. zu verkehrsberuhigten Wohnstraßen
60 v. H.


6. bei öffentlichen Wirtschaftswegen
75 v. H.


(3) Haben auch städtische Liegenschaften von der Inanspruchnahmemöglichkeit der Anlage einen besonderen wirtschaftlichen Vorteil, so mindert sich der von den Anliegern zu tragende Aufwand um den Teil des Aufwandes nach Absatz 2, der auf die städtischen Liegenschaften entfallen würde, wenn die Stadt nicht selbst Eigentümerin wäre.


(4) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt, zunächst zur Deckung der Anteile der Stadt zu verwenden.


(5) Bei der Ermittlung des Aufwandes ist eine Ersparnis kostenmindernd zu berücksichtigen, die dadurch entstanden ist, dass die Ausbaumaßnahme mit anderen Baumaßnahmen verbunden wurde und dadurch Aufwendungen vermieden wurden, die bei getrennter Durchführung entstanden wären.


(6) Die Stadt kann abweichend von Absatz 2 durch Satzung den von den Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil am beitragsfähigen Aufwand höher oder niedriger festsetzen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung bei einer straßenbaulichen Maßnahme sprechen.





		§ 5


Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes


(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Abschnittes von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.


(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen Flächen - einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs.4 BauGB - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.


(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,


1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks mit Ausnahme der unter Absatz 4 Nr. 2 genannten Flächen;


2. die über die Grenzen des Bebauungsplans in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes;


3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;


4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,


a) 
wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,


b)
wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft (Tiefenbegrenzungslinie); bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft;


5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 b ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung oder im Fall von Nr. 4 b der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer parallelen Linie hierzu, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht.


(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die


1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) so genutzt werden, oder


2. ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind 
(z. B. land- oder forstwirtschaftliche Nutzung),


ist die Gesamtfläche des Grundstücks oder die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.





		§ 6


Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke


(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschosse alle Geschosse, die Vollgeschoss im Sinne von § 2 Abs. 4 Niedersächsische Bauordnung sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Grundstücke, die nur mit Einrichtungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung wie z. B. Trafos, Gasregler, Pumpstationen und Druckerhöhungsanlagen bebaut werden können, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, werden je angefangene 3,50 m Höhe des Bauwerks über der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche als ein Vollgeschoss gerechnet.


(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Voll um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flächen - bei Grundstücken,


1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und 2),


a)
die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;


b)
für die der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festsetzt, in Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,50 m und in allen anderen Baugebieten die durch 2,80 m geteilte im Bebauungsplan als höchstzulässig festgesetzte Gebäudehöhe, wobei eine Bruchzahl auf die nächstfolgende ganze Zahl aufgerundet wird;


c)
für die der Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei eine Bruchzahl auf die nächstfolgende ganze Zahl aufgerundet wird;


d)
auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;


e)
für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;


f)
für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;


2. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), oder für Grundstücke, für die der Bebauungsplan nicht die erforderlichen Festsetzungen enthält,


a) bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,


b) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.


(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird um 0,5 erhöht, wenn das Grundstück tatsächlich überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise genutzt wird (z. B. Verwaltungs-, Büro-, Schul-, Post-, Krankenhaus- und Bahnhofsgebäude, Praxen von Freiberuflern) oder wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt oder für Kirchen, die aufgrund ihrer außerordentlichen Bedeutung nachweislich und dauerhaft einen im Vergleich zu anderen Kirchen gesteigerten Ziel- und Quellverkehr verursachen. Der Nutzungsfaktor wird um weitere 0,5 erhöht, soweit 18 oder mehr Vollgeschosse vorhanden oder zulässig sind.



		§ 7


Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung


(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die


1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden 0,5. Friedhöfe werden mit 0,2 der Grundstücksfläche angesetzt.

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn


a) sie ohne Bebauung sind, bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen
0,0167


bb) Nutzung als Grünland, Ackerland, Gartenland oder Brachland
0,0333


cc) bei gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau)
1,0


b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B. Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5. Friedhöfe werden mit 0,2 der Grundstücksfläche angesetzt.


c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt
1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a),


d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,
1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt b),


e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,
1,5
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a),


f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen


aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbetrieben dienen,
1,5
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,


bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung
1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a).


(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.



		§ 8


Grundstücke an mehreren öffentlichen Verkehrsanlagen


(1) Bei der Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes wird bei Grundstücken, die durch zwei oder mehr gleichwertige öffentliche Verkehrsanlagen erschlossen sind, für die die Stadt Träger der Straßenbaulast ist, die anzurechnende Grundstücksfläche durch die Anzahl der öffentlichen Verkehrsanlagen geteilt. Die Ermäßigung darf nicht zu einer Mehrbelastung der übrigen Anlieger führen.


(2) Die Gewährung dieser Vergünstigung kann aber nicht erfolgen:


1. für die in § 6 Abs. 4 und § 7 Abs. 1 Nr. 2 e und f) aa) bezeichneten Grundstücke,


2. für Grundstücksflächen, soweit sie die durchschnittliche Grundstücksfläche der nicht von der Begünstigung dieses Absatzes betroffenen, im Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücke übersteigen. Wenn in einem Abrechnungsgebiet nur Eckgrundstücke liegen, wird die durchschnittliche Grundstücksgröße aus diesen ermittelt.



		§ 9


Aufwandsspaltung


Der Beitrag kann für


1.


den Grunderwerb und den Wert der von der Stadt bereitgestellten Grundstücke,


2.


die Freilegung,


3.


die Fahrbahn,


4.


Mischflächen,


5.


die Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,


6.


die Randsteine und Schrammborde,


7.


die Radwege,


8.


die Gehwege,


9.


die gemeinsamen Geh- und Radwege,


10.


die Rinnen und andere Entwässerungseinrichtungen,


11.


die Beleuchtungseinrichtungen,


12.


die Parkflächen, Standspuren und Haltebuchten,


13.


die Böschungen, Schutz- und Stützmauern,


14.


die Grünanlagen,


15.


die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen


gesondert erhoben werden und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Der Aufwand kann auch nach Anlagenseiten getrennt erhoben werden unter der Voraussetzung, dass er eindeutig einer Seite zugeordnet werden kann.



		§ 10


Entstehung der Beitragspflicht


Die Beitragspflicht entsteht grundsätzlich mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. Beim Ausbau von einer oder mehrerer Teileinrichtungen entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme und der Entscheidung über die Aufwandsspaltung. Beim Ausbau von Abschnitten einer Anlage entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung des Abschnittes und der Entscheidung über die Abschnittsbildung. Im Falle der Bildung von Abrechnungseinheiten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der gesamten beitragsfähigen Maßnahme und dem Ratsbeschluss über die Bildung der Abrechnungseinheit.



		§ 11


Beitragspflichtige


(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.


(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht.



		§ 12


Beitragsbescheid


Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.



		§ 13


Fälligkeit


Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.



		§ 14


Ablösung


Der Beitrag kann für vom Rat der Stadt beschlossene Maßnahmen im Ganzen vor der Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösebetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Straßenausbaubeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Eine Nachforderung oder Rückzahlung ist ausgeschlossen.



		§ 15


Stundung, Ratenzahlung und Erlass


(1) Die Stadt kann zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall zulassen, dass ein Beitrag in Raten gezahlt bzw. gestundet wird.


(2) Im Einzelfall kann die Stadt von der Erhebung des Beitrages ganz oder teilweise absehen, wenn dies zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch für den Fall vorgesehen werden, dass die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist.


§ 16

Inkrafttreten


(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.


(2) Abweichend von Absatz 1 treten § 1 Abs. 2 Nr. 5 und 6 und § 4 Abs. 2 Nr. 2 e rückwirkend zum 1. März 1983 in Kraft.


(3) Für Straßenausbaumaßnahmen, welche vor Inkrafttreten dieser Satzung vom Verwaltungsausschuss beschlossen, begonnen oder fertiggestellt worden sind, findet die Satzung der Stadt Braunschweig über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 13. Juli 1999 in der Fassung der 1. Änderung vom 
28. März 2000 weiterhin Anwendung.


Braunschweig, den 12. Mai 2010


Stadt Braunschweig


Der Oberbürgermeister


I. V.

Zwafelink


Stadtbaurat





		Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.

Braunschweig, den 12. Mai 2010


Stadt Braunschweig


Der Oberbürgermeister


I. V.

Zwafelink


Stadtbaurat
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		Satzung 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 13. Juli 1999 in der Fassung der 1. Änderung vom 28. März 2000



		Satzung


über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 11. Mai 2010 

		



		Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. März 1999 (Nds. GVBl. S. 74), und des § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11. Februar 1992 (Nds. GVBl. S. 29), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 1997 (Nds. GVBl. S. 374), hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 13. Juli 1999 folgende Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen:

		Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 28. Oktober 2006 
(Nds. GVBl. Nr. 27/2006 S. 473), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. Nr. 22/2009 S. 366) und des § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. Nr.3/2007 S. 41), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. Nr.11/2009 S. 191) hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 
11. Mai 2010 folgende Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen:



		



		§ 1


Allgemeines

(1) Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Verkehrsanlagen), für die sie Träger der Straßenbaulast ist, Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. Die Beiträge werden von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten erhoben, denen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile (Anliegervorteile) geboten werden. Dies gilt nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff, des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, ber. BGBl. 1998 I S. 137) erhoben werden können.


(2) Beiträge werden nicht erhoben für

1. die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Absatz 1 genannten Einrichtungen,


2. Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnellverkehr von Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen),


3. Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen,


4. Fahrbahnbreiten, die im Durchschnitt auf gerader Strecke 6,50 m übersteigen -mit Ausnahme von Kreuzungs- und Einmündungsbereichen sowie der Rinnen und Randstreifen. Die durchschnittliche Breite wird ermittelt, indem die Fahrbahnfläche der Anlage durch deren Länge (Achse) geteilt wird. Die Einschränkung in der Fahrbahnbreite gilt nicht für Straßen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie für Mischflächen für die gleichberechtigte Nutzung durch alle Verkehrsteilnehmer und Fußgängerzonen.

		§ 1


Allgemeines

(1) Die Stadt erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Verkehrsanlagen), für die sie Träger der Straßenbaulast ist, Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. Die Beiträge werden von den Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten erhoben, denen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile (Anliegervorteile) geboten werden. Dies gilt nicht, soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), erhoben werden können.


(2) Beiträge werden nicht erhoben für 

1. die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der in Absatz 1 genannten Einrichtungen,


2. Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnellverkehr von Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen),


3. Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen,


4. Fahrbahnbreiten, die im Durchschnitt auf gerader Strecke 6,50 m übersteigen -mit Ausnahme von Kreuzungs- und Einmündungsbereichen sowie der Rinnen und Randstreifen. Die durchschnittliche Breite wird ermittelt, indem die Fahrbahnfläche der Anlage durch deren Länge (Achse) geteilt wird. Die Einschränkung in der Fahrbahnbreite gilt nicht für Straßen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie für Mischflächen für die gleichberechtigte Nutzung durch alle Verkehrsteilnehmer und Fußgängerzonen.


5. für Gemeindeverbindungsstraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBl. S. 59), zuletzt geändert durch die §§ 38 und 60 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 372) und


6. für Straßenbäume.

		zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 und 6:


Mit der Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung vom 19. Oktober 1993 sollte die Beitragspflicht von Außenbereichsstraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG insgesamt abgeschafft werden. Aufgrund eines Urteiles des Verwaltungsgerichts Braunschweig hätte sonst der Anteilssatz von 15. v. H. auf 30 v. H. für die Fahrbahn erhöht werden müssen. Eine Mehrbelastung der Grundstückseigentümer war nicht gewünscht. Durch Streichung von „§ 47 Nr. 2 NStrG“ in 
§ 2 Abs. 3 sollte nur noch die Beitragspflicht von Straßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG bestehen bleiben. Durch die Streichung hat sich jedoch eine Regelungslücke ergeben, wodurch die Außenbereichsstraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG über § 1 Abs. 1 S. 1 ABS beitragspflichtig wären. Gleiches gilt für Straßenbäume. Bis zum Zeitpunkt der Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung vom 
14. März 1989 war davon ausgegangen worden, dass Bäume im Straßenausbaubeitragsrecht nicht abrechenbar sind. Die Rechtsprechung hatte zwischenzeitlich die Beitragspflicht für Bäume bejaht, sodass nunmehr die Beitragspflicht für Straßenbäume geregelt werden sollte. Die Erweiterung des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 h um den Passus „sowie Straßenbäume“ wurde vorgeschlagen, mit der der Rat nicht einverstanden war. Daher wurde der Zusatz „sowie Straßenbäume“ in der damaligen Vorlage wieder gestrichen. Hierdurch ergibt sich nunmehr eine nicht eindeutige Regelung. Nach der ständigen Rechtsprechung der Oberverwaltungsgerichte sind Straßenbäume z. B. dem Gehweg zuzurechnen, wenn sie im Rahmen der beitragspflichtigen Gehwegerneuerung an Stelle einer Gehwegbefestigung treten. Somit könnten Straßenbäume nach dem gegenwärtigen Satzungsrecht über die Teilanlage, der sie zuzurechnen ist, abgerechnet werden. Die nach den Beschlusslagen gewünschten Beitragsfreiheiten sollen jetzt rückwirkend eindeutig geregelt werden. Eine beitragsrechtliche Abrechnung von Außenbereichsstraßen i. S. v. § 47 Nr. 2 NStrG und Straßenbäumen wurde bisher nicht durchgeführt.



		§ 2


Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Aufwendungen für

1. den Erwerb (einschl. der Erwerbsnebenkosten) der benötigten Grundflächen. Hierzu gehört auch der Wert der hierfür von der Stadt bereitgestellten eigenen Grundstücke im Zeitpunkt der Bereitstellung.


2. die Freilegung der Flächen,


3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von


a) Fahrbahnen, Mischflächen, Fußgängerzonen und Wirtschaftswegen,


b) Randsteinen und Schrammborden,


c) Rad- und Gehwegen sowie gemeinsamen Rad- und Gehwegen,


d) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Bankette,


e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der Anlage,


f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,


g) Parkflächen, auch Standstreifen und Haltebuchten mit Ausnahme von Haltestellenbuchten als Bestandteile der Anlage,


h) Grünanlagen als Bestandteil der Verkehrsanlage,


i) besonderen Maßnahmen, die der Verkehrsberuhigung dienen, wie Blumenbeete, Sitzgruppen oder eine besondere Gestaltung des Ausbaues (z. B. Verengungen, Aufpflasterungen, farbige Umpflasterungen usw.). Hierzu gehören auch die Aufwendungen für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Verkehrsanlagen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderungen des Anlagenniveaus.


4. die Herstellung und Erweiterung von Beleuchtungseinrichtungen,


5. die Kosten, die einem Dritten, dessen sich die Stadt bedient, entstehen, soweit sie dem Dritten von der Stadt geschuldet werden.

(2) Die Stadt kann durch Satzung bestimmen, dass auch nicht in Absatz 1 genannte Aufwendungen der Maßnahme zum beitragsfähigen Aufwand gehören. In der Satzung ist der beitragsfähige Aufwand konkret zu bezeichnen und der vom Beitragspflichtigen zu tragende Anteil festzusetzen. Die Satzung ist vor Beginn der Maßnahme öffentlich bekanntzumachen.


(3) Bei öffentlichen Verkehrsanlagen im Sinne des § 47 Nr. 3 (Außenbereichsstraßen) des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBl. S. 59), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 28. Mai 1996 (Nds. GVBl.S. 242), gehören die Aufwendungen nach Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c, g, h, i und Nr. 4 nicht zum beitragsfähigen Aufwand; Abs. 2 gilt entsprechend.

		§ 2


Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Aufwendungen für


1. den Erwerb (einschl. der Erwerbsnebenkosten) der benötigten Grundflächen. Hierzu gehört auch der Wert der hierfür von der Stadt bereitgestellten eigenen Grundstücke im Zeitpunkt der Bereitstellung.


2. die Freilegung der Flächen,


3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von


a) Fahrbahnen, Mischflächen, Fußgängerzonen und Wirtschaftswegen,


b) Randsteinen und Schrammborden,


c) Rad- und Gehwegen sowie gemeinsamen Rad- und Gehwegen,


d) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Bankette,


e) Rinnen und anderen Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der Anlage,


f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,


g) Parkflächen, auch Standstreifen und Haltebuchten mit Ausnahme von Haltestellenbuchten als Bestandteile der Anlage,


h) Grünanlagen als Bestandteil der Verkehrsanlage,


i) besonderen Maßnahmen, die der Verkehrsberuhigung dienen, wie Blumenbeete, Sitzgruppen oder eine besondere Gestaltung des Ausbaues (z. B. Verengungen, Aufpflasterungen, farbige Umpflasterungen usw.). Hierzu gehören auch die Aufwendungen für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Verkehrsanlagen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderungen des Anlagenniveaus.


4. die Herstellung und Erweiterung von Beleuchtungseinrichtungen,


5. die Kosten, die einem Dritten, dessen sich die Stadt bedient, entstehen, soweit sie dem Dritten von der Stadt geschuldet werden.


(2) Die Stadt kann durch Satzung bestimmen, dass auch nicht in Absatz 1 genannte Aufwendungen der Maßnahme zum beitragsfähigen Aufwand gehören. In der Satzung ist der beitragsfähige Aufwand konkret zu bezeichnen und der vom Beitragspflichtigen zu tragende Anteil festzusetzen. Die Satzung ist vor Beginn der Maßnahme öffentlich bekanntzumachen.


(3) Bei öffentlichen Verkehrsanlagen im Sinne des § 47 Nr. 3 (Außenbereichsstraßen) des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. GVBl. S. 59), zuletzt geändert durch die §§ 38 und 60 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 372), gehören die Aufwendungen nach Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c, g, h, i und Nr. 4 nicht zum beitragsfähigen Aufwand; Abs. 2 gilt entsprechend.

		



		§ 3


Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt.

(2) Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln oder bei seiner Ermittlung mehrere Maßnahmen zu einer Abrechnungseinheit zusammenfassen. Die Entscheidung über die Aufwandsspaltung oder die Bildung von Abschnitten oder Abrechnungseinheiten trifft der Rat.

		§ 3


Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt.

(2) Die Stadt ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln oder bei seiner Ermittlung mehrere Maßnahmen zu einer Abrechnungseinheit zusammenfassen. Die Entscheidung über die Aufwandsspaltung oder die Bildung von Abschnitten oder Abrechnungseinheiten trifft der Rat.

		





		§ 4


Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der Einrichtungen durch die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt

1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, einschl. Wohnwege und verkehrsberuhigte Wohnstraßen 
75 v. H.


2. bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr


a) für Fahrbahnen, Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- 
und Sicherheitsstreifen, Radwege sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern
40 v. H.


b) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung, gemeinsame Geh- und Radwege sowie für Beleuchtungseinrichtungen
50 v. H.


c) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege
sowie für Grünanlagen als Bestandteil der Anlage


60 v. H.

d) für Parkflächen (auch Standstreifen und
Haltebuchten)
70 v. H.

3. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen,


a) für Fahrbahnen, Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Radwege sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern
30 v. H.


b) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung, gemeinsame Geh- und Radwege sowie für Beleuchtungseinrichtungen
40 v. H.


c) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege
sowie für Grünanlagen als Bestandteil der Anlage

50 v. H.


d) für Parkflächen (auch Standstreifen und
Haltebuchten)
60 v. H.


4. bei Fußgängerzonen und beim Umbau von öffentlichen Verkehrsanlagen in Fußgängerzonen


a) ohne Linienbus- bzw. Stadtbahnverkehr
50 v. H.


b) mit Linienbus- bzw. Stadtbahnverkehr
40 v. H.


5. bei Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und beim
Umbau von öffentlichen Verkehrsanlagen zu verkehrsberuhigten Anlagen, z. B. zu verkehrs-
beruhigten Wohnstraßen
60 v. H.


6. bei öffentlichen Wirtschaftswegen 
75 v. H.


(3) Haben auch städtische Liegenschaften von der Inanspruchnahmemöglichkeit der Anlage einen besonderen wirtschaftlichen Vorteil, so mindert sich der von den Anliegern zu tragende Aufwand um den Teil des Aufwandes nach Absatz 2, der auf die städtischen Liegenschaften entfallen würde, wenn die Stadt nicht selbst Eigentümerin wäre.


(4) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt, zunächst zur Deckung der Anteile der Stadt zu verwenden.


(5) Bei der Ermittlung des Aufwandes ist eine Ersparnis kostenmindernd zu berücksichtigen, die dadurch entstanden ist, dass die Ausbaumaßnahme mit anderen Baumaßnahmen verbunden wurde und dadurch Aufwendungen vermieden wurden, die bei getrennter Durchführung entstanden wären.


(6) Die Stadt kann abweichend von Absatz 2 durch Satzung den von den Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil am beitragsfähigen Aufwand höher oder niedriger festsetzen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung bei einer straßenbaulichen Maßnahme sprechen.

		§ 4


Anteil der Stadt und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Stadt trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses den Teil des Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der Einrichtungen durch die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt

1. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, einschl. Wohnwege und verkehrsberuhigte Wohnstraßen
75 v. H.


2. bei öffentlichen Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr


a) für Fahrbahnen, Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- 
und Sicherheitsstreifen, Radwege sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern
40 v. H.


b) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung, gemeinsame Geh- und Radwege sowie für Beleuchtungseinrichtungen
50 v. H.


c) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege sowie für Grünanlagen als Bestandteil der Anlage

60 v. H.


d) für Parkflächen (auch Standstreifen und
Haltebuchten)
70 v. H.


e) für verkehrsberuhigte Mischflächen
50 v. H.


3. bei öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen,


a) für Fahrbahnen, Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Radwege sowie Böschungen, Schutz- und Stützmauern
30 v. H.


b) für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenentwässerung, gemeinsame Geh- und Radwege sowie für Beleuchtungseinrichtungen 
40 v. H.


c) für Randsteine und Schrammborde, für Gehwege
 sowie für Grünanlagen als Bestandteil der Anlage

50 v. H.


d) für Parkflächen (auch Standstreifen und
Haltebuchten)
60 v. H.


4. bei Fußgängerzonen und beim Umbau von öffentlichen Verkehrsanlagen in Fußgängerzonen


a) ohne Linienbus- bzw. Stadtbahnverkehr
50 v. H.


b) mit Linienbus- bzw. Stadtbahnverkehr
40 v. H.


5. bei Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und beim
Umbau von öffentlichen Verkehrsanlagen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, zu 
verkehrsberuhigten Anlagen, z. B. zu verkehrs-
beruhigten Wohnstraßen
60 v. H.


6. bei öffentlichen Wirtschaftswegen
75 v. H.


(3) Haben auch städtische Liegenschaften von der Inanspruchnahmemöglichkeit der Anlage einen besonderen wirtschaftlichen Vorteil, so mindert sich der von den Anliegern zu tragende Aufwand um den Teil des Aufwandes nach Absatz 2, der auf die städtischen Liegenschaften entfallen würde, wenn die Stadt nicht selbst Eigentümerin wäre.


(4) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt, zunächst zur Deckung der Anteile der Stadt zu verwenden.


(5) Bei der Ermittlung des Aufwandes ist eine Ersparnis kostenmindernd zu berücksichtigen, die dadurch entstanden ist, dass die Ausbaumaßnahme mit anderen Baumaßnahmen verbunden wurde und dadurch Aufwendungen vermieden wurden, die bei getrennter Durchführung entstanden wären.


(6) Die Stadt kann abweichend von Absatz 2 durch Satzung den von den Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil am beitragsfähigen Aufwand höher oder niedriger festsetzen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung bei einer straßenbaulichen Maßnahme sprechen.

		zu § 4 Abs. 2 Nr. 2 e:


Für eine als verkehrsberuhigte Mischfläche ausgestaltete Straße mit starkem innerörtlichem Verkehr darf der Anteilssatz nach dem Beschluss des OVG Lüneburg vom 23. September 2005 - 9 ME 308/04 - nicht mehr als 50 v. H. ausmachen. Insoweit muss § 4 Abs. 2 Nr. 2 um diese Regelung erweitert werden.

zu § 4 Abs. 2 Nr. 5:


Zur Abgrenzung von § 4 Abs. 2 Nr. 2 e wird Nr. 5 um den Teilsatz „die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen,“ erweitert.






		§ 5


Vorteilsbemessung in Sonderfällen

(1) Bietet die Möglichkeit der Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsanlagen – mit Ausnahme der Gemeindestraßen i. S. von § 47 Nr. 3 NStrG – sowohl in Bebauungsplangebieten und/oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegenden Grundstücken, die baulich und/oder gewerblich bzw. in beitragsrechtlich vergleichbarer Weise (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) nutzbar sind, als auch im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegenden und/oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise (z. B. land- oder forstwirtschaftlich) nutzbaren Grundstücken besondere wirtschaftliche Vorteile, so wird der Vorteil für die zuletzt genannten Grundstücke nur halb so hoch wie der Vorteil für die übrigen Grundstücke bemessen.


(2) Demgemäß wird der umlagefähige Aufwand im Verhältnis der einfachen Frontlänge der nur in anderer Weise nutzbaren Grundstücke an der öffentlichen Einrichtung und der doppelten Frontlänge der baulich, gewerblich oder in beitragsrechtlich vergleichbaren Weise nutzbaren Grundstücke an der öffentlichen Einrichtung aufgeteilt. Dabei ist bei Grundstücken, die nicht oder nicht mit der gesamten Grundstücksseite an die öffentliche Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Frontlänge der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite zugrunde zu legen.


(3) Löst im Einzelfall die Teilfläche eines Grundstücks, die außerhalb der sich nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 - 3 zu bestimmenden Fläche liegt, eine nennenswerte zusätzliche Inanspruchnahme der vorgenannten öffentlichen Einrichtungen aus, die gegenüber der durch die baulich, gewerblich oder beitragsrechtlich vergleichbar genutzten Grundstücksteilflächen ausgelösten Inanspruchnahme eine eigenständige Bedeutung hat, so ist für diese aus beitragsrechtlicher Sicht ebenfalls nur in anderer Weise nutzbaren Grundstücksteilfläche nach Maßgabe von Abs. 1 zu verfahren.


(4) Die Verteilung der sich nach Abs. 1 und Abs. 2 ergebenden Anteile am umlagefähigen Aufwand erfolgt für die baulich, gewerblich oder in beitragsrechtlich vergleichbarer Weise nutzbaren Grundstücke bzw. Grundstücksflächen nach Maßgabe von § 6 (allgemeine Verteilungsregelung) und für die nur in anderer Weise nutzbaren Grundstücke bzw. Grundstücksflächen nach Maßgabe von § 7 (Verteilungs-regelung für Außenbereichsgrundstücke).

		§ 5


Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwandes

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines bestimmten Abschnittes von ihr besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.


(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen Flächen - einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs.4 BauGB - richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.


(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks mit Ausnahme der unter Absatz 4 Nr. 2 genannten Flächen;


2. die über die Grenzen des Bebauungsplans in den Außenbereich hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes;


3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich;


4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB besteht,


a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,


b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich 
(§ 34 BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft (Tiefenbegrenzungslinie); bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft;


5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 b ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung oder im Fall von Nr. 4 b der der öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer parallelen Linie hierzu, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht.

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) so genutzt werden, oder


2. ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. land- oder forstwirtschaftliche Nutzung),

ist die Gesamtfläche des Grundstücks oder die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.

		zu § 5:


Die bisherigen § 6 Abs. 1 und 2 und § 7 Abs. 1 bis 3 werden zum neuen § 5. Die Regelung des neuen § 5 entspricht der aktuellen Rechtsprechung sowie der einschlägigen Kommentierung und ist in vielen niedersächsischen Gemeinden bereits Bestandteil der Satzung.


Da im Straßenausbaubeitragsrecht bei der Aufwandsverteilung auch Außenbereichsgrundstücke zu beteiligen sind, muss ein Verteilungsmaßstab für den Fall, dass in dem jeweiligen Abrechnungsgebiet Innen- und Außenbereichsflächen zusammentreffen, eine Regelung enthalten, die eine angemessen vorteilsrelevante Berücksichtigung auch der Außenbereichsflächen ermöglicht. Bislang wurde dem durch die Vorteilsbemessung in Sonderfällen (§ 5 in Verbindung mit § 7) Rechnung getragen. Neuere Rechtsprechung stellt jedoch darauf ab, dass für die Außenbereichsflächen auf Nutzungsfaktoren abzuheben ist, die sich anlehnen an die für bebaubare Grundstücke in beplanten Gebieten und im unbeplanten Innenbereich maßgebenden Nutzungsfaktoren (Beschlüsse des OVG Lüneburg vom 16. Oktober 2003 - ME 150/03 - und vom 23. September 2005 - 9 ME 308/04 -). Durch die Ergänzung des zukünftigen § 5 um die von der Rechtsprechung entwickelten Nutzungsfaktoren für Außenbereichsgrundstücke wird die Verteilung des umlagefähigen Aufwandes vereinfacht und transparenter für die Anlieger.






		§ 6


Aufwandsverteilung bei Innenbereichsgrundstücken

(1) Der nach § 4 Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3, 4 und 5 dieser Satzung auf die Beitragspflichtigen entfallende Anteil des beitragsfähigen Aufwandes wird nach den Grundstücksflächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt.


(2) Als Grundstücksfläche gilt (anzurechnende Grundstücksfläche):


1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes die Fläche, auf die der Bebauungsplan die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht;


2. bei Grundstücken, die über die Grenze des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, auf die der Bebauungsplan die bauliche oder gewerbliche Nutzungsfestsetzung bezieht;


3. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder der Bebauungsplan eine andere als die bauliche oder gewerbliche Nutzung vorsieht:


a) bei Grundstücken, die an die Anlage angrenzen, die Fläche von der Anlage bis zu einer Tiefe von 50 m,


b) bei Grundstücken, die nicht an die Anlage angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit dieser verbunden sind, die Fläche von der zur Anlage liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 50 m.


In den Fällen der Nummern 1 bis 3 unterliegt bei darüber hinausgehender einheitlicher Nutzung auch diese Fläche der Beitragspflicht.


(3) 1. Zur Ermittlung der beitragspflichtigen Fläche wird die Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt:


a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist
1,0


b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit
1,25


c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit
1,5


d) bei vier- oder fünfgeschossiger Bebaubarkeit
1,75


e) bei sechs- oder siebengeschossiger Bebaubarkeit
2,0

Bei darüber hinausgehender Bebaubarkeit erhöht sich der Nutzungsfaktor je drei Vollgeschossen um den Faktor 0,25.


2. Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet werden. Untergeschosse, die keine Vollgeschosse i. S. der BauNVO sind, werden hinzugerechnet, wenn sie überwiegend gewerblich, industriell oder in gleichartiger Weise genutzt werden.


3. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.


4. Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen sowie Grundstücke, die nur mit Einrichtungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung wie z. B. Trafos, Gasregler, Pumpstationen und Druckerhöhungsanlagen bebaut werden können, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke.


5. Grundstücke, die nicht baulich oder gewerblich genutzt sind und auch nicht baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen, werden mit 0,5 der Grundstücksflächen angesetzt. Dies gilt auch für Sportplätze, Spielplätze (soweit sie nicht unter § 11 Spielplatzgesetz fallen), Kleingartenanlagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Bundeskleingartengesetzes). Ferner gilt dies für Abstell- und Ausstellungsplätze sowie Camping- und Wochenendplätze, sofern sie nicht gewerblich genutzt werden. Friedhöfe werden mit 0,2 der Grundstücksfläche angesetzt.


6. Abstell- und Ausstellungsplätze sowie Camping- und Wochenendplätze, die gewerblich genutzt werden, erhalten den Nutzungsfaktor 1,0.


7. In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder die Geschosszahl noch Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, ist


a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen,


b) bei unbebauten, aber noch bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den benachbarten Grundstücken des Abrechnungsgebietes überwiegend vorhandenen Geschosse maßgebend.

Hinzugerechnet werden Untergeschosse nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 Satz 3.


8. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden je angefangene 3,5 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.


9. Bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, wird das Kirchengebäude als eingeschossiges Gebäude behandelt.


(4) Die Art der unterschiedlichen Nutzung der erschlossenen Grundstücke wird wie folgt berücksichtigt:

1. Ein Artzuschlag wird erhoben für


a) überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke,


b) in gleichartiger Weise (z. B. mit Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden) genutzte Grundstücke,


c) Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen,


d) unbebaute Grundstücke, die nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen und die nach § 34 BauGB unter Berücksichtigung der überwiegend vorhandenen Nutzungsart überwiegend gewerblich oder in gleichartiger Weise genutzt werden können,


e) Grundstücke in Geschäftsgebieten (G), Handwerksgebieten (H) und Industriegebieten (I) gemäß § 20 der Bauverordnung der Stadt Braunschweig sowie


f) Kirchen, die aufgrund ihrer außerordentlichen Bedeutung nachweislich und dauerhaft einen im Vergleich zu anderen Kirchen gesteigerten Ziel- und Quellverkehr verursachen.


2. Wird ein Artzuschlag erhoben, so sind die in Abs. 3 Ziff. 1 a) - e) genannten Faktoren um je 0,5 zu erhöhen.


(5) Abweichend von den Bestimmungen der vorherigen Absätze wird der auf die gemäß § 5 nur in anderer Weise nutzbaren Grundstücke entfallende beitragspflichtige Aufwand nach den Bestimmungen des § 7 für Außenbereichsgrundstücke verteilt.

		§ 6


Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschosse alle Geschosse, die Vollgeschoss im Sinne von § 2 Abs. 4 Niedersächsische Bauordnung sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Grundstücke, die nur mit Einrichtungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung wie z. B. Trafos, Gasregler, Pumpstationen und Druckerhöhungsanlagen bebaut werden können, gelten als eingeschossig bebaubare Grundstücke. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, werden je angefangene 3,50 m Höhe des Bauwerks über der nächstgelegenen öffentlichen Verkehrsfläche als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in 
§ 5 Abs. 3 bestimmten Flächen - bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und 2),


a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;


b) für die der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festsetzt, in Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sonder-gebieten im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,50 m und in allen anderen Baugebieten die durch 2,80 m geteilte im Bebauungsplan als höchstzulässig festgesetzte Gebäudehöhe, wobei eine Bruchzahl auf die nächstfolgende ganze Zahl aufgerundet wird;


c) für die der Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur Grundflächen- und Baumassenzahl festsetzt, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei eine Bruchzahl auf die nächstfolgende ganze Zahl aufgerundet wird;


d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;


e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;


f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;


2. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), oder für Grundstücke, für die der Bebauungsplan nicht die erforderlichen Festsetzungen enthält,


a) bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,


b) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse.


(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird um 0,5 erhöht, wenn das Grundstück tatsächlich überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise genutzt wird (z. B. Verwaltungs-, Büro-, Schul-, Post-, Krankenhaus- und Bahnhofsgebäude, Praxen von Freiberuflern) oder wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes 
(§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt oder für Kirchen, die aufgrund ihrer außerordentlichen Bedeutung nachweislich und dauerhaft einen im Vergleich zu anderen Kirchen gesteigerten Ziel- und Quellverkehr verursachen. Der Nutzungsfaktor wird um weitere 0,5 erhöht, soweit 18 oder mehr Vollgeschosse vorhanden oder zulässig sind.



		zu § 6:


§ 6 erhält eine neue Überschrift. Die bisherigen Abs. 1 und 2 des § 6 werden jetzt über § 5 geregelt. Auch hier entspricht der Satzungstext der Rechtsprechung sowie der Kommentierung. Beim Artzuschlag wird auf die bereits bestehende Braunschweiger Regelung zurückgegriffen. 

zu § 6 Abs. 2:


Wird der Vollgeschossmaßstab gewählt, ist eine Ermessensentscheidung erforderlich, die ausdrückt, in welchem Umfang steigende Vollgeschosse eine höhere Beitragsbelastung nach sich ziehen sollen. Ein Maßstabfaktor von durchgehend 0,25 für jedes Geschoss in der Verteilungsberechnung ist nach dem Urteil des OVG Münster vom 28. August 2001 - 15 A 465/99 - nicht zu beanstanden. Bei der bisherigen Satzungsregelung deckte sich die Steigerung der Belastung mit der Steigerung der bebauungsrechtlichen zulässigen Geschossflächen im Sinne der alten Fassung von § 17 Abs. 1 Baunutzungsverordnung. Die neue Fassung des § 17 Abs. 1 BauNVO legt keine Relation zwischen Vollgeschosszahlen und höchstzulässigen Geschossflächen mehr fest. Da zusätzliche Vollgeschosse einen erhöhten Erschließungsverkehr und damit eine erhöhte Inanspruchnahme auslösen können, ist es im Interesse einer größeren Rechtssicherheit empfehlenswert, den Nutzungsfaktor für das fünfte Vollgeschoss gegenüber dem des vierten sowie für die weiteren Vollgeschosse gegenüber dem sechsten Vollgeschoss angemessen zu steigern (Urteil des BVerwG vom 19. März 1982 - 8 C 35, 37 und 38.81 -). 


zu § 6 Abs. 4:


Die bisherigen Regelungen von Abs. 4 d) und e) müssen im neuen Abs. 4 nicht wieder aufgenommen werden. Unbebaute gewerblich oder industriell genutzte Grundstücke werden jetzt über § 6 Abs. 3 Nr. 1 e) und f) erfasst und die Bauverordnung der Stadt Braunschweig von 1957/1962 ist laut Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig vom 24. November 1999 durch Fristablauf außer Kraft getreten. Nach dem Urteil des BVerwG vom 21. April 1982 - 8 C 61.81 - soll der Artzuschlag eine angemessene vorteilsgerechte Beitragsmehrbelastung gewährleisten. Zur Vermeidung einer Regelungslücke muss deshalb der Artzuschlag ab dem 18. Vollgeschoss nochmals um 0,5 erhöht werden, da sonst eine vorteilsgerechte Beitragsmehrbelastung nicht mehr gegeben wäre.







		§ 7


Verteilungsregelung für Außenbereichsgrundstücke

(1) Bei Außenbereichsgrundstücken wird der nach § 4 bzw. § 5 auf die Beitragspflichtigen entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand auf die Grundstücke unter Berücksichtigung der nachfolgenden Absätze nach dem Verhältnis verteilt, in dem die Grundstücksflächen zueinander stehen.

(2) Als Grundstücksfläche gilt die Gesamtfläche eines Grundstücks im Sinne des Grundbuchrechts.

(3) Die Grundstücksfläche gemäß Abs. 2 wird mit einer an der Nutzung ausgerichteten Messzahl vervielfältigt.

(4) Die Vervielfältigungsmesszahl beträgt für


1. Grundstücke ohne Bebauung


a) mit Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen
2

b) bei Nutzung als Grün-, Acker- oder Gartenland
4

c) bei gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.)
12

d) bei einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Nutzung (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten pp.)
8

2. Grundstücke mit Wohnbebauung, landwirtschaftlichen Nebengebäuden (z. B. Feldscheunen) für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,
 20

für die Restfläche gilt Nr. 1

3. gewerblich genutzte Grundstücke mit Bebauung für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 
ergibt,
20

für die Restfläche gilt Nr. 1

4. Grundstücke, die ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 BauGB liegen, für die von der Satzung erfasste Teilfläche


a) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen
20

b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung,
16


für die Restfläche gilt jeweils Nr. 1

		§ 7


Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden 0,5. Friedhöfe werden mit 0,2 der Grundstücksfläche angesetzt.

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn


a) sie ohne Bebauung sind, bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen
0,0167

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland, Garten-
land oder Brachland
0,0333

cc) bei gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau)
1,0


b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B. Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5. Friedhöfe werden mit 0,2 der Grundstücksfläche angesetzt.


c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,
1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a),


d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,
1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt b),


e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,
1,5
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a),


f)  sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbetrieben dienen,
1,5
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne
Bebauung
1,0
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a).

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.

		zu § 7:


§ 7 erhält eine neue Überschrift. Die bisherigen Abs. 1 und 2 des § 7 werden jetzt über § 5 geregelt. Auch hier entspricht der Satzungstext der Rechtsprechung sowie der Kommentierung.





		§ 8


Grundstücke an mehreren öffentlichen Verkehrsanlagen

(1) Bei der Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes wird bei Grundstücken, die durch zwei oder mehr gleichwertige öffentliche Verkehrsanlagen erschlossen sind, für die die Stadt Träger der Straßenbaulast ist, die anzurechnende Grundstücksfläche durch die Anzahl der öffentlichen Verkehrsanlagen geteilt. Die Ermäßigung darf nicht zu einer Mehrbelastung der übrigen Anlieger führen.


(2) Die Gewährung dieser Vergünstigung kann aber nicht erfolgen:

1. für die in § 6 Abs. 4 bezeichneten Grundstücke,


2. für Grundstücksflächen, soweit sie die durchschnittliche Grundstücksfläche der nicht von der Begünstigung dieses Absatzes betroffenen, im Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücke übersteigen. Wenn in einem Abrechnungsgebiet nur Eckgrundstücke liegen, wird die durchschnittliche Grundstücksgröße aus diesen ermittelt.


3. wenn dadurch das Grundstück besser gestellt würde, als es bei einer einmaligen Heranziehung für die jeweils teurere Anlage der Fall wäre bzw. gewesen ist. Die Ermäßigung ist in diesen Fällen, abweichend von den vorherigen Bestimmungen dieses Absatzes, auf die Höhe des Beitrages festzusetzen, der auf das Grundstück bei einer einmaligen Heranziehung zu Straßenausbaubeiträgen für die jeweils teurere Anlage entfallen würde bzw. entfallen wäre.

		§ 8


Grundstücke an mehreren öffentlichen Verkehrsanlagen

(1) Bei der Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes wird bei Grundstücken, die durch zwei oder mehr gleichwertige öffentliche Verkehrsanlagen erschlossen sind, für die die Stadt Träger der Straßenbaulast ist, die anzurechnende Grundstücksfläche durch die Anzahl der öffentlichen Verkehrsanlagen geteilt. Die Ermäßigung darf nicht zu einer Mehrbelastung der übrigen Anlieger führen.


(2) Die Gewährung dieser Vergünstigung kann aber nicht erfolgen:

1. für die in § 6 Abs. 4 und § 7 Abs. 1 Nr. 2 e und f) aa) bezeichneten Grundstücke,


2. für Grundstücksflächen, soweit sie die durchschnittliche Grundstücksfläche der nicht von der Begünstigung dieses Absatzes betroffenen, im Abrechnungsgebiet liegenden Grundstücke übersteigen. Wenn in einem Abrechnungsgebiet nur Eckgrundstücke liegen, wird die durchschnittliche Grundstücksgröße aus diesen ermittelt.




		zu § 8 Abs. 2 Nr. 1:

Die Einschränkung der Eckgrundstücksvergünstigung wird um die in § 7 Abs. 1 Nr. 2 e und f) aa) genannten gewerblichen Grundstücke erweitert.


zu § 8 Abs. 2 Nr. 3:


§ 8 Abs. 2 Nr. 3 wird ersatzlos gestrichen, da sich diese Regelung in der Abrechnungspraxis als nicht praktikabel erwiesen hat.






		§ 9


Aufwandsspaltung

Der Beitrag kann für

1. den Grunderwerb und den Wert der von der Stadt bereitgestellten Grundstücke,


2. die Freilegung,


3. die Fahrbahn,


4. Mischflächen,


5. die Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,


6. die Randsteine und Schrammborde,


7. die Radwege,


8. die Gehwege,


9. die gemeinsamen Geh- und Radwege,


10. die Rinnen und andere Entwässerungseinrichtungen,


11. die Beleuchtungseinrichtungen,


12. die Parkflächen, Standspuren und Haltebuchten,


13. die Böschungen, Schutz- und Stützmauern,


14. die Grünanlagen,


15. die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

gesondert erhoben werden und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Der Aufwand kann auch nach Anlagenseiten getrennt erhoben werden unter der Voraussetzung, dass er eindeutig einer Seite zugeordnet werden kann.



		§ 9


Aufwandsspaltung

Der Beitrag kann für

1.


den Grunderwerb und den Wert der von der Stadt bereitgestellten Grundstücke,


2.


die Freilegung,


3.


die Fahrbahn,


4.


Mischflächen,


5.


die Bankette, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,


6.


die Randsteine und Schrammborde,


7.


die Radwege,


8.


die Gehwege,


9.


die gemeinsamen Geh- und Radwege,


10.


die Rinnen und andere Entwässerungseinrichtungen,


11.


die Beleuchtungseinrichtungen,


12.


die Parkflächen, Standspuren und Haltebuchten,


13.


die Böschungen, Schutz- und Stützmauern,


14.


die Grünanlagen,


15.


die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen


gesondert erhoben werden und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Der Aufwand kann auch nach Anlagenseiten getrennt erhoben werden unter der Voraussetzung, dass er eindeutig einer Seite zugeordnet werden kann.



		



		§ 10


Entstehung der Beitragspflicht

Die Beitragspflicht entsteht grundsätzlich mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. Beim Ausbau von einer oder mehrerer Teileinrichtungen entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme und der Entscheidung über die Aufwandsspaltung. Beim Ausbau von Abschnitten einer Anlage entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung des Abschnittes und der Entscheidung über die Abschnittsbildung. Im Falle der Bildung von Abrechnungseinheiten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der gesamten beitragsfähigen Maßnahme und dem Ratsbeschluss über die Bildung der Abrechnungseinheit.



		§ 10


Entstehung der Beitragspflicht

Die Beitragspflicht entsteht grundsätzlich mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. Beim Ausbau von einer oder mehrerer Teileinrichtungen entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme und der Entscheidung über die Aufwandsspaltung. Beim Ausbau von Abschnitten einer Anlage entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung des Abschnittes und der Entscheidung über die Abschnittsbildung. Im Falle der Bildung von Abrechnungseinheiten entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der gesamten beitragsfähigen Maßnahme und dem Ratsbeschluss über die Bildung der Abrechnungseinheit.

		



		§ 11


Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht.



		§ 11


Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht.

		



		§ 12


Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.



		§ 12


Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

		



		§ 13


Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

		§ 13


Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge werden einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.



		



		§ 14


Ablösung

Der Beitrag kann für vom Rat der Stadt beschlossene Maßnahmen im Ganzen vor der Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösebetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Straßenausbaubeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Eine Nachforderung oder Rückzahlung ist ausgeschlossen.



		§ 14


Ablösung

Der Beitrag kann für vom Rat der Stadt beschlossene Maßnahmen im Ganzen vor der Entstehung der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösebetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Straßenausbaubeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. Eine Nachforderung oder Rückzahlung ist ausgeschlossen.

		



		§ 15


Stundung, Ratenzahlung und Erlass

(1) Die Stadt kann zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall zulassen, dass ein Beitrag in Raten gezahlt bzw. gestundet wird.


(2) Im Einzelfall kann die Stadt von der Erhebung des Beitrages ganz oder teilweise absehen, wenn dies zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch für den Fall vorgesehen werden, dass die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist.



		§ 15


Stundung, Ratenzahlung und Erlass

(1) Die Stadt kann zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall zulassen, dass ein Beitrag in Raten gezahlt bzw. gestundet wird.


(2) Im Einzelfall kann die Stadt von der Erhebung des Beitrages ganz oder teilweise absehen, wenn dies zur Vermeidung unbilliger Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch für den Fall vorgesehen werden, dass die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist.



		



		§ 16


In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten § 4 Abs. 2 Ziff. 4 a) und b), § 5, § 6 Abs. 2, Abs. 3 Ziff. 1 und 10, Abs. 4 Ziff. 1 f), § 7 sowie § 8 Abs. 2 Ziff. 2 rückwirkend zum 1. März 1983 in Kraft.

Stadt Braunschweig


(S)


Steffens


Dr. Bräcklein


Oberbürgermeister


Oberstadtdirektor


Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.

		§ 16

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten § 1 Abs. 2 Nr. 5 und 6 und § 4 Abs. 2 Nr. 2 e rückwirkend zum 1. März 1983 in Kraft.


(3) Für Straßenausbaumaßnahmen, welche vor Inkrafttreten dieser Satzung vom Verwaltungsausschuss beschlossen, begonnen oder fertiggestellt worden sind, findet die Satzung der Stadt Braunschweig über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 des NKAG für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 13. Juli 1999 in der Fassung der 1. Änderung vom 28. März 2000 weiterhin Anwendung.

Stadt Braunschweig


Der Oberbürgermeister


I. V.


Zwafelink


Stadtbaurat


Vorstehende Satzung wird hiermit bekanntgemacht.

		zu § 16 Abs. 3:


Durch die Umstellung von der Vorteilsbemessung in Sonderfällen (Vorverteilung) auf den neuen Verteilungsmaßstab ergeben sich im Einzelfall eventuell Beitragsveränderungen. Bei den bereits beschlossenen, begonnenen bzw. fertiggestellten Baumaßnahmen soll deshalb nach dem alten Satzungsrecht abgerechnet werden, um Irritationen der betroffenen Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten zu vermeiden.








